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Editorial

Der Flugverkehr steckt gerade in seiner grös-

sten Krise überhaupt. Es sei darum die Frage

erlaubt, wie es denn in Zukunft mit der Flie-

gerei weitergehen soll. Der ungesunde Race-

to-the-bottom, die Kannibalisierung der billi-

gen Flugangebote und die stets schlechter

werdenden Arbeitsbedingungen wären auch

ohne Corona keine Zukunftsstrategie mehr ge-

wesen. Und warum sich Flugverkehr nicht mit

Klimaschutz vereinen lässt, muss man heute

zum Glück niemanden mehr erklären. Der

Flugverkehr muss sich zwingend auf einem

nachhaltigen Niveau stabilisieren und so viele

Flugreisen wie nur irgend möglich sollten per

Bahn zurückgelegt werden. Es ist darum sicher

keine schlechte Idee, wenn Arbeitnehmer*in-

nen in der Flugbranche darin unterstützt 

werden, sich auf andere Verkehrsträger um-

schulen zu lassen. 

Apropos Zug statt Flug: Hier liegt immer

noch ein gewaltiges Potential brach. Wir

Schweizer*innen sind ein Volk von Vielflie-

gern. Wenigstens war das vor Corona so. 

Dabei liegen 80% der angeflogenen Destina-

tionen in Europa und könnten problemlos 

mit dem Zug erreicht werden. Hier muss nun

dringend ein Umdenken stattfinden, aber die

alternativen Angebote müssen gleichzeitig

auch stark ausgebaut werden. Fliegen war vor

Corona geradezu obszön billig. Mit der Ein-

führung einer Flugticketabgabe im CO2-Gesetz

wird hier ein wichtiger Schritt in die richtige

Richtung gemacht. Zudem wird ein Teil der

Gelder, die durch die Flugticketabgabe einge-

nommen werden, in das Nachtzugsnetz inves-

tiert. Weitere Schritte müssen aber zusätzlich

folgen, wie zum Beispiel eine internationale

Kerosinbesteuerung. Durch die Verlagerung

von Flugreisen auf den Zug können nämlich

enorme Treibhausgasemissionen eingespart

werden, die positiven Effekte für unser Klima

sind eklatant. Und Corona hat uns auch noch

etwas gelehrt: Nicht jede Sitzung muss tatsäch-

lich physisch vor Ort ausgeführt werden. Vieles

(aber nicht alles!) geht auch per Videokonfe-

renz. Das spart den Reiseweg ganz ein. 

Bitte helfen Sie darum tatkräftig mit, dass

das CO2-Gesetz im Juni eine klare Mehrheit 

erhält. Es ist vermutlich für lange Zeit die einzi-

ge Chance, dass in der Schweiz eine Flugticket-

abgabe eingeführt wird. Packen wir sie!

Priska Seiler Graf

Nationalrätin 

Co-Präsidentin KLUG

➔Fortsetzung nächste Seite

Kurze Entstehungsgeschichte des SSF
Der Schweizerische Schutzverband gegen Flug-
emissionen (SSF) wurde am 19. Mai 1989 als
überparteilicher Verein gegründet, um als Dach-
organisation für regionale Schutzverbände die
negativen Auswirkungen des rasant wachsenden
Flugverkehrs in der Schweiz wirkungsvoll zu
bekämpfen. Verschiedene Schutzgruppen um
regionale und zivile Flugplätze und Militärflug-
plätze hatten damals eine Zusammenarbeit 
gesucht. Auf Initiative der 1981 gegründeten
Aktion gegen Fluglärm Altenrhein (AgF) wurde
dann so der SSF auf die Beine gestellt. Der 
ungebremsten Ausweitung des Flugverkehrs
und der damit verbundenen Umweltbelastung
sollte ein Riegel geschoben werden. In Artikel 2
der SSF-Statuten, dem Zweckartikel, ist festge-
halten:

«Der Verein bekämpft die schädlichen und 
lästigen Auswirkungen des Flugverkehrs. 
Er koordiniert lokale und regionale Organisa-
tionen, welche gleiche oder verwandte Ziel-
setzungen verfolgen. Der Verein versteht sich
als Umweltschutzorganisation im Sinne von 
Art. 55 des Umweltschutzgesetzes».

Von Anfang an Mitglied beim SSF waren
der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) als wichti-
ge verkehrspolitische Kraft sowie rund ein Dut-
zend regionale Schutzverbände. Der SSF wurde
von praktisch allen namhaften Umweltgruppie-
rungen unterstützt. Während zu Beginn nur Or-
ganisationen SSF-Mitglied werden konnten,
wurde Mitte der 90er Jahre die Mitgliedschaft
auch auf Einzelpersonen ausgeweitet. Der
schnell auf gegen 1000 Einzelmitglieder und
Gönner/innen angewachsene Verein verschaffte
sich so schnell eine finanziell solide Basis, um die

Grafikers entscheidend geprägt und 1988 ge-
zwungen, seinen Lebensmittelpunkt in Kaiser-
stuhl, in der Anflugschneise des Flughafens
Zürich-Kloten gelegen, aufzugeben und in die
Ostschweiz zurückzukehren. Die rasante Zu-
nahme des unerträglichen, nervenzehrenden
Fluglärms der überfliegenden Passagierjets ver-
unmöglichte ein normales Leben und verdamm-
te ihn Tag und Nacht zum Leben hinter ge-
schlossenen Fenstern. Für Eli war es das
Schlüsselerlebnis, sich künftig mit aller Kraft ge-
gen die unaufhaltsame Zerstörung unseres Le-
bensraums durch den Flugverkehr zu stemmen.
Zuerst in der AgF Altenrhein, dann zusätzlich
im neu gegründeten SSF als engagierter Sekretär
und Organisator.

Erfolgsprodukt SSF-FLAB
Elias Stieger war es auch, der dem SSF half, eine
Vereinszeitung zu lancieren mit dem vielsagen-
denden Titel FLAB–FRISCHE LUFT ALS BÜRGER-
RECHT. Nach dem gleichen Konzept der erfolg-
reichen FLABs der AgF, mit welchen der
Schutzverband in Altenrhein schon seit vielen
Jahren seine Anliegen und Lösungsvorschläge
unter das Volk bringt.

Im März 1993 – vier Jahre nach Vereins-
gründung – erschien die erste Ausgabe der SSF-
FLAB, die seither zweimal pro Jahr erscheint,
um seine Mitglieder, Mitgliederorganisationen
und die Öffentlichkeit mit Detailinformationen
und Hintergrundberichten rund um die Thema-
tik Flugverkehr und Flugemissionen umfassend
ins Bild zu setzen. Neben Stellungnahmen und
Vernehmlassungen zu entsprechenden Geset-
zesvorlagen wird in der FLAB seither auch über
das aktuelle politische Geschehen in Bundes-

www.klug-cesar.ch  Aarbergergasse 61  3001 Bern  Frühling 2021

▶ Koalition Luftverkehr Umwelt und Gesundheit
▶ Coalition environnement et santé 

pour un transport aérien responsable
▶ Coalizione Traffico aereo, Ambiente e Salute

wachsenden Ausgaben für Werbe- und Infor-
mationskampagnen wie auch für juristische Ab-
klärungen und Verfahren bestreiten zu können.

Gleiche Forderungen wie heute
Die vor über 30 Jahren aufgestellten politischen
Forderungen und Ziele des SSF zur Bekämp-
fung der umweltbelastenden Flugemissionen
sind aktueller denn je. Mit dem Unterschied,
dass sie heute auf Grund der dramatisch fort-
schreitenden Klimaerwärmung weitgehend
mehrheitsfähig geworden sind. Einige Beispiele
(Auszug aus einem SSF-Flyer):

n Kostenwahrheit im Luftverkehr: «Überfällig 
ist die mindestens europaweite Besteuerung 
des Flugzeug-Treibstoffes. (…) Streichung 
aller Subventionen z.B. für den Flughafen-
ausbau!»

n Klimaschutz: «Völlig im Widerspruch zum 
Klimaschutz steht der geplante Aus- und 
Neubau von Flughäfen. (…) Zu berücksich-
tigen ist vor allem der grosse, klimabelas-
tende Faktor des Flugverkehrs. Neben dem 
Treibhausgas CO2 die Emissionen an 
Stickoxyden und Wasserdampf in grosser 
Höhe… .»

n Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene: 
«Sofortige Einstellung aller Kurzstrecken-
flüge bis 600 km. Verlagerung aller Flüge 
bis 1000 km auf die Bahn, … .»

n Nachtflugverbot: «Strenges Nachtflugverbot 
zwischen 22 Uhr und 7 Uhr.»

SSF-Sekretär Elias Stieger
Treibende Kraft beim Aufbau und Start des SSF
war der in Thal (SG) aufgewachsene Elias Stie-
ger. Fluglärm hat das Leben des erfolgreichen

Geschichte& AuflösungSSF–Zukunft KLUG

März 1993 Titelthema
Nr.1 Revision
FLAB SSF Luftfahrtgesetz

32 Jahre SSF Schweizerischer Schutzverband gegen Flugemissionen

Ausschnitt von Titelseite FLAB SSF  Nr.1/1993



Fortsetzung: Geschichte & Auflösung SSF...

bern informiert. Beiträge aus den regionalen
Schutzverbänden ermöglichen eine wertvolle
Übersicht über das aktuelle Geschehen rund um
die vielen, über die ganze Schweiz verteilten
Fluganlagen wie Flugfelder, Flugplätze, Heli-
ports und Militärflugplätze. Mittlerweile hat die
SSF-FLAB 28 Jahre auf dem Buckel und ist in
unseren Kreisen als wichtige Informationsquelle
nicht mehr wegzudenken.

Heinz Grob, Rohrschacherberg
Aktion gegen Fluglärm AgF

www.cesar-klug.ch

Coalition 

environnement et santé

pour un transport aérien

responsable

Das Wichtigste zuerst: Massgebend ist nicht der
Durchschnittslärm gemäss Schweizer Gesetzge-
bung – massgebend sind die Zahl und die Höhe
der einzelnen Lärmgipfel. Die geltenden
Schweizer Grenzwerte erlauben von 22 bis 24
Uhr und 5 bis 6 Uhr insgesamt 16 laute Überflü-
ge mit 70 Dezibel, jede Nacht. Bei offenen Fen-
stern reisst das Jede und Jeden aus dem Schlaf.
In manchen Ländern ist deshalb die Zahl der
Lärmgipfel über 70 dB beschränkt, nicht aber in
der Schweiz.

Weil der Fluglärm vorwiegend in der Form
von Lärmgipfeln erscheint, ist er bei gleicher Ex-
position ungleich schädlicher als Strassenlärm.
Die WHO setzte deshalb den Grenzwert für
Fluglärm mit 45 Lden um ein Vielfaches tiefer
fest als jenen für Strassenlärm mit 53 Lden (De-
zibel ist ein logarithmisches Mass).

Besonders schädlich ist der Fluglärm in der
Nacht. Das vegetative Nervensystem und das
hormonale System reagieren im Schlaf viel emp-
findlicher auf Lärm als im Wachzustand. Nächt-
licher Fluglärm setzt die Stresshormone Adrena-
lin und Cortisol frei, beschleunigt den Puls,
erhöht den Blutdruck und aktiviert die Blutge-
rinnung. Diese Mechanismen begünstigen bei

jahrelanger Exposition die Bildung von Throm-
bosen und Embolien, die Entstehung von tödli-
chen Herzrhythmusstörungen, von Herzinfark-
ten, Herzversagen und Hirnschlägen.

Der Fluglärm hat aber auch eine Akutwir-
kung: In den ersten zwei Stunden nach dem
nächtlichen Fluglärm von 22 bis 24 Uhr ist die
kardiovaskuläre Sterblichkeit signifikant erhöht,
um bis zu 44%.

Überführung SSF 
in KLUG

Die FLAB ist denn auch das Vermächtnis des
SSF, das es zu bewahren gilt. In den letzten
Jahren kämpfte auch der SSF mit Personal-
schwund. Ein Problem, von welchem auch die
Mitgliedorganisationen nicht verschont blei-
ben. Im September 2016 wurde in Bern eine
neue Organisation gegründet, die Koalition
Luftverkehr, Umwelt und Gesundheit
(KLUG/CESAR). Der Grund dafür war der
Wille, die flugverkehrskritischen Kräfte zu
bündeln. Es gibt zahlreiche kleinere und grös-
sere Bürgerorganisationen rund um Landes-
flughäfen, Militärflugplätze, konzessionierten
Regionalflugplätzen und Flugfeldern. Die An-
liegen und Kräfte sind jedoch verzettelt, Ge-
meinsamkeiten können nicht mit genügend
Nachdruck und Effizienz verfolgt werden.
Flughafenpolitik ist im Endeffekt Bundespoli-
tik, sie wird in Bern entschieden. Darum ist
eine gute Vernetzung zur Bundespolitik unab-
dingbar und von grossem Vorteil. Zwei Parla-
mentarierinnen teilen sich darum auch das Co-
Präsidium der Koalition, Ständerätin Lisa
Mazzone aus dem Kanton Genf und National-
rätin Priska Seiler Graf aus dem Kanton
Zürich. 

Der ursächliche Zusammenhang zwi-
schen Fluglärm und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen ist seit Jahren anerkannt, auch vom
Bundesrat. Um den Flughafen Kloten sind
bei mehr als 15jähriger Wohndauer tödliche
Herzinfarkte bis zu 48 Prozent häufiger,
beim Fluglärm von Allschwil BL um 14 Pro-
zent häufiger als anderswo in der Schweiz.

Übersichtsarbeiten mit Literaturhinweisen:
Göschke H.: Gesundheitsschäden bei Fluglärm.
Schweiz. Ärztezeitg. 2015 ; 96(8) : 265
Göschke H.: Fluglärmschäden: Die Nacht ist ent-
scheidend. Schweiz. Ärztezeitg. 2020 ; 101(50) : 1698.

➔

Hans Göschke, Binningen

Die Ziele von KLUG sind denjenigen des
SSF sehr ähnlich:

n Reduktion der durch den Luftverkehr ver-
ursachten Emissionen von Treibhausgasen,
Luftschadstoffen und Lärm

n Reduktion der indirekten Emissionen wie 
zum Beispiel Zunahme des Strassenver-
kehrs

n Bekämpfung aller negativen Auswirkun-
gen auf Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft 
und Raumplanung

n Die Koalition bündelt die gemeinsamen 
Interessen aller in diesem Bereich tätigen 
Gruppierungen und agiert primär auf 
nationaler Ebene

n Die Koalition betreibt Interessensvertre-
tung, informiert und kann Kampagnen 
durchführen

n Die Koalition ist parteipolitisch neutral

Stand heute hat KLUG bereits 27 Mitglieds-
organisationen, auch der SSF war bis zu seiner
Auflösung Mitglied. Dank der guten Kontakte
zwischen den beiden Organisationen wurde
schnell klar, dass eine Überführung des SSF in
KLUG eine sinnvolle Lösung und ein gang-
barer Weg sein könnte. Am 31. Oktober 2020
wurde dieser Schritt nach einigen Vorberei-
tungsarbeiten schliesslich in die Tat umgesetzt.
Die FLAB, wie bereits erwähnt das Vermächt-
nis und das Herzstück des SSF, wird von
KLUG weiter produziert. Nach wie vor er-
scheinen zwei Ausgaben pro Jahr. Da KLUG
auch Mitglieder aus der Romandie hat, gibt es
nun auch Beiträge auf Französisch. Das ist
eine grosse Bereicherung. Die Anliegen des
SSF sind also bei KLUG/CESAR bestens auf-
gehoben. Die Koalition wird sich auch weiter-
hin mit grossem Engagement für eine Reduk-
tion der durch den Luftverkehr verursachten
Emissionen von Treibhausgasen, Luftschad-
stoffen und Lärm einsetzen – unserem Klima
und unserer Gesundheit zuliebe. 

Priska Seiler Graf, Nationalrätin
Co-Präsidentin KLUG

neue Studien: 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Fluglärm 

Okt. 1995 Volksinitiative
FLAB SSF keine Wasser-

flugzeuge

Kurzstrecken-
flüge auf Schiene

FLAB SSF  Okt.1995  Ausschnitte von Seite 1, 2 und 3  

Karrikaturen von H.U.St. zum Thema Fluglärm
Hans-Ueli Steger engagierte sich auch im SSF
rechts oben Bundesrat Adolf Ogi, Militärdepartement

FLAB SSF  Okt.1995  Seite 3



Ja zum neuen CO2-Gesetz am 13.Juni 2021!

Mehr als ein Viertel des Schweizer Klimaeffekts!

Zusätzlich zum CO2 stossen Flugzeuge weitere
klimarelevante Schadstoffe aus, darunter Was-
serdampf und Stickoxide. Bis anhin kalkulierte
KLUG die Auswirkungen der Fliegerei auf das
Klima, indem die CO2-Emissionen zum Ein-
schliessen der anderen Schadstoffe verdoppelt
wurden. Zwei kürzlich vorgelegte Studien kom-
men allerdings zum Schluss, dass diese anderen
Schadstoffe zwei Drittel des vom Flugverkehr
ausgehenden Klimaeffekts ausmachen und dass
man die CO2-Emissionen deshalb verdreifachen
müsste1,2. Dann entfielen also 2018 auf den Luft-
verkehr 11 Prozent des CO2-Ausstosses, aber er
war für 27 Prozent des Schweizer Klimaeffekts
verantwortlich3. 

Outre le CO2 , les avions émettent aussi d’autres
composants qui affectent le climat tels que la va-
peur d’eau ou les oxydes d’azote. Jusqu’à présent,
CESAR calculait l’impact climatique de l’aviation
en multipliant les émissions de CO2 par deux
pour inclure ces autres composants. Mais deux
études récentes concluent que ces autres compo-
sants causent deux tiers de l’impact climatique de
l’aviation et qu’il faudrait donc multiplier les
émissions de CO2 par un facteur de 3 1,2. En
conséquence, le transport aérien a émis 11% des
émissions de CO2 en 2018 3, mais il était à l’origi-
ne de 27% de l’impact climatique de la Suisse. 

Flugreisen bleiben ein Luxus

Weltweit ist der Luftverkehr für 5,9 Prozent der
Klimaerwärmung verantwortlich4. Für sich al-
lein betrachtet, scheint dieser Effekt nicht ins
Gewicht zu fallen, aber dabei geht vergessen,
dass mehr als 80 Prozent der Menschen noch nie
ein Flugzeug bestiegen haben5. 2018 verursachte
gerade mal 1 Prozent der Weltbevölkerung die
HälftederLuftverkehrsemissionen6. DiesesVer-
hältnis veranschaulicht die Klimaungerechtig-
keit in aller Deutlichkeit.

Au niveau mondial, le trafic aérien est responsab-
le de 5,9% du réchauffement climatique 4. Consi-
déré seul, cet impact semble moindre, mais c’est
oublier que plus de 80% des gens ne sont jamais
montés dans un avion 5. En 2018, seul 1% de la
population mondiale était à l’origine de la moitié
des émissions du transport aérien6. Ces rapports
illustrent très bien l’injustice climatique qui règne
dans ce secteur.

Yves Chatton, KLUG / CESAR

Plus d’un quart de l’impact climatique de laSuisse! Le voyage en avion reste un luxe

Lee et al (2020). The contribution of global aviation
to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018 
EASA report for European Commission, (2020). Up-
dated analysis of the non-CO2 climate impacts of
aviation and potential policy measures pursuant to
the EU Emissions Trading System Directive Article
30(4)
Bundesamt für Umwelt (BAFU). Entwicklung der
Treibhausgase in der Schweiz 

1

2

3

Office fédéral de l’environnement (OFEV). Evoluti-
on des émissions de Gaz à effet de serre de la Suisse 
Stay Grounded (2020). It’s about more than just CO2
Institute for European Environmental Policy (09.10.20):
Linking aviation emissions to climate justice
Stefan Gössling, Andreas Humpe (2020). The global
scale, distribution and growth of aviation: Implicati-
ons for climate change

4
5

6

Ja zum neuen CO2-Gesetz!
Auch wenn die Lenkungsabgabe auf Flugtickets
vielleicht nicht ambitioniert genug ist – die Ober-
grenze ist zu tief angesetzt und Transfer- und
Transitpassagiere unterliegen nicht der Abgabe
– so ist sie doch ein erster wesentlicher Schritt,
um die Schweiz mit den deklarierten Klimazie-
len in Übereinstimmung zu bringen. Wird die
Vorlage am 13. Juni abgelehnt, steht die Schweiz
ohne Klimapolitik da, bis sich das Parlament
wieder auf einen Kompromiss einigt. Im Hin-
blick auf den Klimanotstand können wir uns das
schlicht nicht leisten. Deshalb empfiehlt Ihnen
die Koalition KLUG, unbedingt für das neue
CO2-Gesetz zu stimmen.

Yves Chatton, KLUG / CESAR

Zusätzliche Informationen zur Kampagne für
das neue CO2-Gesetz: 
www.klimaschutz-ja.ch

Yves Chatton, KLUG / CESAR
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Luftfahrt / Aviation  27%

Verkehr (ohne Luft) / 
Transports (sans avion)
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Only 1% of the
world’s population

causes 50% of
commercial aviation

emission

while more than 80%
of the world’s population
have never set foot
on an aeroplane.

Siehe Grafik unten links
Laut der Grundlagenstudie Flugticketabgabe
Schweiz – 2.Version (2020) von Sotomo werden bis
zu 90 Prozent der Bevölkerung finanziell besser weg-
kommen.

1
2

Nach dreijähriger Beratung in den Räten
raufte sich das Parlament im Herbst 2020 auf
der Grundlage eines Kompromisses zu einem
neuen CO2-Gesetz zusammen. Geblendet
vom eigenen Profit haben die Strassen- und
die Erdöllobby dagegen das Referendum er-
griffen. Das letzte Wort hat am 13. Juni 2021
deshalb das Volk.

Das neue CO2-Gesetz legt die Schweizer Klima-
politik bis 2030 fest. Es legt wichtige und not-
wendige Grundlagen zur Entwicklung eines effi-
zienteren und sozialverträglichen  Klimaschutzes.
Zudem wird es sich positiv auf unsere Gesund-
heit auswirken. Deshalb wird es von der Koaliti-
on KLUG, den anderen Umweltorganisationen
und einem Grossteil der Wirtschaft unterstützt. 

Erste Massnahme für den Luftverkehr
Mit dem neuen CO2-Gesetz werden die Bestre-
bungen des Pariser Klimaabkommens endlich in
die gesetzlichen Grundlagen der Schweiz ein-
fliessen. Dabei geht es um das Ziel, die Klimaer-
wärmung unter 2 Grad zu halten und 1,5 Grad
anzuvisieren. Dazu arbeitet die Schweiz darauf
hin, bis 2030 die Treibhausgasemissionen ge-
genüber 1990 um 50 Prozent zu reduzieren. Drei
Viertel dieser Reduktion muss auf dem Gebiet
der Schweiz zustande kommen. Um dieses Ziel
zu erreichen, sind Massnahmen in fast allen Be-
reichen vorgesehen. Zu den wichtigsten Neue-
rungen gehört eine Klimamassnahme, wie sie für
den Luftverkehr erstmals vorgesehen ist, und
zwar die Lenkungsabgabe auf Flugtickets.

Weshalb eine Lenkungsabgabe?
2018 entfielen auf den Luftverkehr 11 Prozent
des Schweizer CO2-Ausstosses, jedoch war die-
ser für 27 Prozent des Klimaeffekts verantwort-
lich1. Auf dieses Niveau zurückzukehren stünde
in völligem Widerspruch zu unseren Klimazie-
len. Allerdings wurde der Luftverkehr in der
Schweizer Klimapolitik bisher völlig ausgeblen-
det. Auf internationaler Ebene setzt man im We-
sentlichen auf Kompensationen oder auf den
Emissionshandel, was aber ganz und gar unzu-
reichend ist. Die Einführung einer Lenkungsab-
gabe auf Flugtickets ist denn auch die einzige
wirkungsvolle Massnahme, die die Schweiz rasch
einführen kann, um die Emissionen in diesem
Bereich zu reduzieren. Indem die Leistungsab-

Flugtickets finanzierte Klimafonds wird die För-
derung des grenzüberschreitenden Eisenbahn-
verkehrs unterstützen, darunter auch der Nacht-
züge, und zwar mit einem Betrag von bis zu 
30 Millionen Franken pro Jahr. Im Wissen dar-
um, dass 80 Prozent der Passagiere in der
Schweiz das Flugzeug für eine innereuropäische
Zieldestination benützen, ist diese Unterstüt-
zung sehr willkommen. Ausserdem haben
Nachtzüge eine immer grössere Nachfrage. Die
SBB haben bereits die Inbetriebnahme neuer
Verbindungen Richtung Amsterdam, Rom und
Barcelona in Aussicht gestellt. Allerdings hän-
gen dieser Ausbau und künftige weitere Ange-
bote von der Unterstützung vom Klimafonds ab.

Gut für unsere Gesundheit
Dank der Flugticketabgabe und der verschiede-
nen Maßnahmen, die das neue CO2-Gesetz vor-
sieht, wird sich die Lebensqualität vieler Men-
schen verbessern. Weniger Flugverkehr, weniger
laute Verbrennungsmotoren oder weniger rau-
chende Schornsteine gehen Hand in Hand mit
besserer Luftqualität und weniger Lärm. Was
dem globalen Klima hilft, nützt uns in der
Schweiz ganz direkt! 

gabe die spottbilligen Flugpreise korrigiert, bil-
det sie einen ersten wichtigen Schritt zur Anpas-
sung des Reiseverhaltens für unsere Klimaziele.

Wie funktioniert sie?
Auf jedem Flugticket wird je nach Distanz und
Klasse eine Lenkungsabgabe von 30 bis 120
Franken erhoben. Vorgesehen ist auch eine Ab-
gabe in der Höhe von 500 bis 3000 Franken für
Privatflugzeuge, die beim Start mehr als 5700 Ki-
logramm wiegen. Mehr als die Hälfte dieser Ein-
nahmen fliesst über Rabatte auf den Kranken-
kassenrechnungen bzw. via den AHV-Aus-
gleichskassen an die Bevölkerung und die Un-
ternehmen zurück. Der Rest gelangt in einen
Klimafonds, aus dem Massnahmen finanziert

werden, die es der Schweiz ermöglichen, ihre
Treibhausgasemissionen zu senken und sich dem
Klimawandel anzupassen. Vorgesehen sind un-
ter anderem die Unterstützung der Nachtzüge
sowie ökologischer Innovationen in der Luftver-
kehrsbranche.

Die Mehrheit profitiert finanziell
Ziel der Lenkungsabgabe ist es nicht, die Staats-
kassen zu füllen, sondern zu einer Verhaltensän-
derung anzuregen. Die Lenkungsabgabe auf den
Flugtickets erreicht also gleich zweierlei: Zum
einen ermutigt der Klimafonds Konstrukteure
und Fluggesellschaften neue Technologien zu
entwickeln und im Luftverkehr einzusetzen.
Zum anderen entschädigt das System zur Vergü-
tung der Bevölkerung all jene, die ökologischer
unterwegs sind. Weil bloss eine Minderheit der
Bevölkerung einen Grossteil des Luftverkehrs
verursacht, erhalten die meisten Personen mehr
Geld zurück, als sie für die Lenkungsabgabe auf
den Flugtickets zusätzlich ausgeben werden2. Je
weniger man fliegt, desto besser wird man finan-
ziell dastehen.

Mehr Nachtzüge
Dank dem neuen CO2-Gesetz wird auch der
Ausbau der Nachtzugverbindungen attraktiver.
Denn der zum Teil aus der Lenkungsabgabe auf

«Die Mehrheit der Bevölkerung 
wird finanziell von der Flugticket-
abgabe profitieren»

Abgabe:
Fr. 30.– bis 1

20.–
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➔ Mehr als die Hälfte dieser Flugticketabgabe-
Einnahmen werden an die Bevölkerung und 
die Unternehmen rückgeteilt.

➔ Der Rest gelangt in einen Klimafonds. Vorge-
sehen sind unter anderem die Unterstützung der 
Nachtzüge sowie ökologischer Innovationen 
in der Luftverkehrsbranche.
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Bericht aus Bern

Strategiewechsel am Flughafen Bern
Der Flughafen Bern darbt. Die hochfliegende
Vision, den Flughafen Bern mit dem Neubau ei-
nes grosszügigen Aviation-Centers, neuen Roll-
wegen und Abstellplätzen für ein Dutzend Flug-
zeuge auszubauen, scheint ins Straucheln zu
geraten. Zwar dürfte der satellitengestützte
Südanflug, zu dessen Realisation die Luftraum-
planung verändert wird und der bis vor Bundes-
gericht bekämpft wurde, im Verlauf des Jahres
Realität werden, aber die weiteren Ausbaupläne
scheinen stark zu schrumpfen. Jüngst bietet der
Flughafen Bern sogar einen Teil der Landfläche,
auf welcher die erwähnten Bauten hätten ent-
stehen sollen, der Segelfluggruppe Bern an. 
Dies notabene um die Belastung des in finanziel-
ler Schieflage befindlichen Flughafens zu redu-
zieren.

Die Segelfluggruppe Bern, bis vor kurzem an
den Rand des Flughafens und ihrer Betriebs-
möglichkeit gedrängt, will die Gunst der Stunde
nutzen. Auf dem vom Flughafen Bern angebote-
nen Gelände möchte die SG Bern ein Winden-
startprojekt einrichten. Die ökologisch interes-
sante Variante dürfte am Flughafen Bern
zweifellos auch als «grüne Etikette» Verwen-
dung finden. 

FlyBair begibt sich in den Tiefschlaf 
Die flughafennahe virtuelle Airline FlyBair, die
2019 in einer medial grossangelegten Spenden-
aktion 1,6 Mio. Franken Kapital gesammelt hat,
liess im März verlauten, 2021 vermutlich keine
Flüge durchzuführen. Im vergangenen Jahr flog
FlyBair zwischen Mai und August verschiedene
Feriendestinantionen rund ums Mittelmeer an,
wurde durch die Pandemie jedoch ausgebremst
und steht seither praktisch still. Die vom Flugha-
fen Bern zur Verfügung gestellte Belegschaft ist
zurzeit in Kurzarbeit.  Von den 1,6 Mio. Franken
an gesammeltem Startkapital ist gemäss Ge-
schäftsbericht zwischenzeitlich rund die Hälfte
aufgebraucht! Zudem steckt die junge Airline im
Zusammenhang mit bei Helvetic als Flugopera-
tor eingekauften Leistungen bereits in einem
Betreibungsverfahren.

Strukturerhalt mit öffentlichen Geldern 
unbeachtet negativer Wertschöpfung
Der Flughafen Bern, klassifiziert als Regional-
flughafen, wird als öffentlicher, internationaler
Flughafen mit entsprechender Öffnungszeit von
morgens früh bis abends spät betrieben: Das be-
deutet erhebliche Aufwendungen für Personal
und Anlagen für Abfertigung, Unterhalt, Flugsi-
cherung, Sicherheit, Feuerwehr, Pistenunterhalt,
Fuel-Service usw. In der Jahresrechnung 2019
schreibt der Flughafen ein Defizit von 1 Million
Franken. Seit der Pandemie befindet sich das
Personal (zurzeit noch 38 Vollzeitstellen) in
Kurzarbeit. Seit dem Konkurs von SkyWork gab
es kaum mehr ein Angebot von öffentlich buch-
baren Flügen ab Bern. 2021 wird kaum anders
aussehen, FlyBair hat das eben bestätigt. Trotz
fehlender Wertschöpfung, bei Berücksichtigung
von Konkursen gar mit negativer Wertschöp-
fung, wurde in Vergangenheit und wird auch 
aktuell öffentliches Geld für den Erhalt dieser
stark überdimensionierten Struktur bereitge-
stellt. 

Jüngstes Beispiel dieser fraglichen Praktik
von fehlgelenkten Subventionen und Struktur-
förderungen ist die Motion von Ständerat
Würth, die in der Frühjahrssession 2021 zur
Sprache kommt. Demnach soll der Bund für ei-
nen Teil der Betriebskosten, nämlich den Kosten
für die Flugsicherung dieser Flugplätze aufkom-
men. Die volkswirtschaftliche und verkehrstech-
nische Bedeutung der betreffenden Regional-
flugplätze ist bescheiden. Nur 0,4 Prozent der
Passagiere der privaten, gewerbsmässigen
Schweizer Linien-, Charter- und Privatfliegerei
fliegen von dort ab. Trotzdem sollen jährlich
rund 30 Millionen Franken aus der Mineralöl-
steuer für die Regionalflughäfen verteilt werden.
Damit wird in Bern eine überdimensionierte In-
frastruktur aufrechterhalten, die bereits lange
vor Corona defizitär war. Eindringlich stellt sich
heute die alte Frage, wie lange die Verschleude-
rung öffentlicher Mittel in Bern so weitergehen
soll: Für Subventionen und weitere Zuschüsse,
und seit kurzem zusätzlich auch für Corona- und
Kurzarbeitsgelder.

Guido Frey, Geschäftsleiter             
Vereinigung gegen Fluglärm VgF

www.klug-cesar.ch
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Sachplanung des Bundes: Marschhalt
In den FLAB-News Frühling 2020 berichteten
die Herren Oliver Müller und Burkhard Huber
von der «IG Zivilflugplatz Dübendorf NEIN»
über den Marschhalt bei Sachplanung des Bun-
des. Gemäss Bundesamt für Justiz tauchten bei
der Planung der Umnutzung des Militärflugplat-
zes Dübendorf in ein ziviles Flugfeld wichtige
Fragen auf, die bisher nicht berücksichtigt wur-
den. Der Bund zog deshalb die Notbremse. Der
Zwischenhalt sollte dazu dienen, ungelöste
Aspekte der Sicherheit einerseits und die fehlen-
den Überflugrechte anderseits zu überprüfen
und einer befriedigenden Lösung zuzuführen.
Die erkannten Probleme erlaubten es nicht, im
Sachplanverfahren SIL/SPM weiterzufahren,
nachdem im Rahmen des Mitwirkungsverfah-
rens auch diese Themen in Zusammenhang mit
der 4. Piste für den Flughafen Kloten und der
Vereinigung der Flugräume genannt worden
sind. Ist das eine Bruchlandung der 4. Piste, fragt
sich der VFSN? Ist die Gefahr der Südstarts des
Flughafens Kloten damit gebannt?

Urteil Verwaltungsgericht: 
Aufhebung kantonaler Gestaltungsplan
Im Juli 2020 dann der Entscheid des Verwal-
tungsgerichtes des Kantons Zürich: Es hebt den
von der Baudirektion des Kantons Zürich kan-
tonalen Gestaltungsplan Innovationspark
Zürich IPZ auf. Auf dieses Urteil reagiert der
Regierungsrat des Kantons Zürich mit einer
Doppelstrategie. Einerseits zieht er das Urteil
der letzten kantonalen Gerichtsinstanz an das
Bundesgericht weiter. Anderseits beschliesst er
einen Plan-B mit einem Neustart der Planungs-
arbeiten. Die Stiftung Innovationspark Zürich,
die HRS Investment AG und die Arealentwick-
lung IPZ AG erheben ihrerseits ebenfalls Be-
schwerde an das Bundesgericht. Die beiden Be-
schwerdeverfahren sind noch hängig. Ist das IPZ
nun auf dem Abstellplatz? Was bedeutet der Dop-
pelentscheid für die Lärmentwicklung im Süden,
fragt sich der VFSN.

Regierungsrat startet Plan-B
Um den Plan-B zu realisieren, hat der Regie-
rungsrat eine Projektorganisation auf die Beine
gestellt und ihr den Auftrag erteilt, eine Ge-
samtschau inklusive Aviatik über den ganzen
Raum des Militärflugplatzes zu erstellen. Der
Militärflugplatz Dübendorf ist bekanntlich im-
mer noch im Eigentum der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und wird durch diese betrieben.
Die Gesamtschau, die in einem Synthesebericht
dargestellt werden soll, soll – so die Vorgabe der
Zürcher Regierung – die Grundlage für die 
richt- und nutzungsplanerischen Entscheide von
Gemeinden, Region und Kanton und deren 
Folgeplanungen bilden. Kommt im Plan-B wie-
der die 4. Piste mit einer ausgeprägten Erweite-
rung des Fluglärmteppichs auf den Tisch, fragt
sich der VFSN.

Bundesrat stellt Sachplanverfahren ein
Am 14. Oktober 2020 teilte der Bundesrat mit,
dass das laufende Sachplanverfahren für die
Umnutzung des Militärflugplatzes Dübendorf in
ein ziviles Flugfeld mit Bundesbasis eingestellt
wird. Grund sei die stark veränderte Ausgangs-
lage. Es sei deshalb nicht realistisch, weiter am
bisherigen Konzept der Zivilaviatik festzuhal-
ten. Er hat deshalb das UVEK und das VBS 
beauftragt, sich stattdessen am konzeptionellen
Neustart des Planungsprozesses im Kanton
Zürich zu beteiligen. Gleichzeitig hat er die 
Zusammenarbeit mit der Flughafen Dübendorf
AG beendet. Daraus folgert der VFSN, dass 
einerseits für die 4. Piste kein direktes Bundesin-
teresse mehr besteht und dass anderseits eine kan-
tonale Konsenslösung für eine aviatische Umnut-
zung des Bundeseigentums vorausgesetzt wird.
Für den VFSN ist es von hoher Bedeutung, dass
im Endergebnis dieser Interessenslage Rechnung
getragen wird: keine 4. Piste, keine Südabflüge,
Beibehaltung des militär-aviatischen Flugbetrie-
bes und Verzicht auf eine Zerstückelung der stra-
tegischen Landreserve des Bundes.

Hektische Aktivitäten
Der Entscheid des Bundesrates hat hektische
Aktivitäten ausgelöst, wie etwa

n Öffentliche Ausschreibung der Grober-
schliessung Parkway durch die Baudirektion

n Publikation Wertschöpfungsstudie IPZ 
durch BAK Basel

n Erarbeitung Natur- und Erholungskonzept 
durch die Anrainergemeinden und die 
kantonalen Naturschutzorganisationen

n Baugesuch Wangenstrasse 70 (Bauherr-
schaft Arealentwicklung IPZ AG, Investo-
rin/Vermieterin HRS Real Estate AG, Mie-
terschaft Startbahn 29)

n Feierabendgespräch Biodiversität Militär-
flugplatz und Umgebung durch Verein 
IDEA Flugplatz Dübendorf 

n Vereinsgründung «Think Tank Airfield City
Dübendorf, Zürich» durch Personen der 
Zivil- und Militärluftfahrt

n Anpassung Agglomerationsprogramm.

Der VFSN erwartet, dass die neu gestarteten Pla-
nungsarbeiten «state-of-the-art» durchgeführt
werden und nicht durch vorgezogene Massnah-
men unterlaufen werden. Transparenz, Diskurs
und Partizipation der betroffenen Bevölkerung
verstehen sich von selbst. Zu vermeiden ist: alter
Wein in neuen Schläuchen. Totalen Widerstand
gibt es, wenn von der Regierung die 4. Piste als
«Airfield City Zürich» eingeführt werden soll.

Cla Semadeni, Vorstand VFSN
Verein Flugschneise Süd – NEIN
Dübendorf

Wird der Militärflugplatz Dübendorf 
zum «Airfield City Zürich»?

KLUG / CESAR / COTAS
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T 031 328 58 64
info@klug-cesar.ch
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tIst der EAP ein Flughafen für die Region?

Flughäfen und Fluggesellschaften sind von der
Corona Pandemie stark betroffen. Im Jahr 2020
verzeichnete der EuroAirport 2,6 Millionen Pas-
sagiere, was einem Rückgang des Passagierver-
kehrs um 71 Prozent gegenüber 2019 entspricht.
Während der Weihnachtszeit 2020 war aller-
dings am EAP eine erhöhte Anzahl Flugbewe-
gungen festzustellen. Eine genauere Analyse
zeigte, dass es sehr viele Flüge von und nach Ko-
sovo gab.

Ein Beispiel: Von den gesamthaft 55 Abflügen
am Samstag, 19. Dezember 2020 hatten 15 (27%)
die Destination «Pristina»! Hier die Details die-
ses Tages:

Am Freitag, 18.12.2020 gab es 11 Flüge nach Pri-
stina und am Sonntag, 20.12.2020 kamen weitere
10 dazu. Ähnliche Daten waren während ca. 2-3
Wochen zu beobachten. Extrapoliert man diese
Zahlen auf die gesamte Ferienzeit, so erhält
man, selbst bei Annahme einer tiefer als übli-
chen Flugzeugauslastung, eine Gesamtpassa-
gierzahl im fünfstelligen Bereich. Wenn man be-
denkt, dass in BS und BL zusammen nur ca.
6’000 Kosovaren leben, so wird schnell einmal
klar, dass der EAP viele Passagiere aus einem
breiteren Umkreis angelockt hat. Im Vergleich:
Am Flughafen Zürich wurden am 19. Dezember
2020 nur 7 Abflüge nach Pristina registriert.

So viel zum Thema «EAP = ein Flughafen für
die Region». Diese Zusatzflüge haben der Regi-
on wenig finanziellen Mehrwert gebracht, je-
doch die Umwelt der Agglomeration Basel mit
Lärm und Ultrafeinstaub belastet.

In einer Krisenzeit, in welcher viele Mitar-
beiter des EAP um Ihre Stelle fürchten müssen,
kann man für solche Zusatzflüge Verständnis
haben. Es ist allerdings anzunehmen, dass ohne
gesetzliche Limitierungen ein gewinnorientier-
tes Unternehmen wie der EAP auch in guten
Zeiten nicht auf zusätzliche Einkommen ver-
zichtet. Führt man zum Beispiel den Bahnan-
schluss ein, macht man es entfernten Passagieren
einfacher, den Billigflughafen Basel auch von
ausserhalb der Region zu erreichen. Ein «immer
mehr» auf Kosten der Umwelt und Anrainer
kann es jedoch nicht geben. Die Zeit für ein Um-
denken ist jetzt!

Renato Rossi, Vizepräsident 
Schutzverband der Bevölkerung 
um den Flughafen Basel-Mülhausen

Zeit Nach Fluggesellschaft Flugnr.
06:00 Pristina Enter Air E46053
07:00 Pristina Air Mediterranean MV1801
07:30 Pristina easyJet DS1187
09:00 Pristina Air Mediterranean MV1803
09:00 Pristina Wizz Air W67788
11:50 Pristina Enter Air E46051
14:00 Pristina Air Mediterranean MV1805
14:15 Pristina ALK Airlines V06210
14:15 Pristina Air Mediterranean MV1809
15:30 Pristina GP Aviation IV162
17:00 Pristina easyJet DS1189
18:20 Pristina GP Aviation IV4358
20:30 Pristina ALK Airlines V06206
21:15 Pristina GP Aviation IV128
21:55 Pristina Air Mediterranean MV1807
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